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1. Juni 2026 
 

Rundschreiben D 06/2026 
Änderungen der UV-GOÄ zum 01.07.2026 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Überarbeitung der UV-GOÄ mit dem Ziel der sach- und aufwandsgerechten Abbildung der 
ärztlichen Leistungen in der gesetzlichen Unfallversicherung schreitet voran. Der erste Teil 
konnte nunmehr abgeschlossen werden. 

Die Ständige Gebührenkommission der KBV und der DGUV hat mit Wirkung vom 01.07.2026 
umfangreiche Änderungen der UV-GOÄ beschlossen. So wurden u. a.  

• der Abschnitt B „Grundleistungen und allgemeine Leistungen“ überarbeitetet. Dabei wurde 
z. B.  
 
o die Beschränkung für die Abrechnung der Nr. 1 UV-GOÄ neben Sonderleistungen 

gestrichen,  
o die Nr. 4 UV-GOÄ als Zuschlag für den zusätzlichen Kommunikationsaufwand bei 

Nichteinleiten oder Abbruch der Heilbehandlung und  
o die Nr. 5 UV-GOÄ als Zuschlag für den erhöhten Aufwand bei erschwerter 

Kommunikation 

neu aufgenommen. 

• der Abschnitt L, XVII Arthroskopie (UV-GOÄ-Nr. 3400 bis 3444) völlig neu gestaltet. 

Zugleich werden – außerhalb der überarbeiteten Abschnitte - die Gebühren der UV-GOÄ - nach 
4,41% in 2025 - zum 01.07.2026 linear um 5% erhöht. 

Welche Änderungen im Detail vorgenommen wurden, können Sie bei Bedarf den Beschlüssen 
der Ständigen Gebührenkommission entnehmen (Link auf PDF-Dokument). 
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Die neuen Gebühren gelten für alle ab dem 01.07.2026 erbrachten Leistungen, unabhängig 
davon, ob es sich um eine laufende Behandlung handelt. Wir empfehlen Ihnen daher, ggf. zum 
30.06.2026 eine Zwischenrechnung zu erstellen. 

Die ab 01.07.2026 gültige UV-GOÄ können Sie auf der Website der DGUV (Link auf PDF-
Version) herunterladen. Für die Praxissoftwareanbieter stehen auf der Website von DALE-UV 
(Link auf Downloadbereich) entsprechende Dateien zum Herunterladen zur Verfügung. 

Die DGUV-Landesverbände werden über die Änderungen im Rahmen von 
Onlineveranstaltungen informieren. Sie erhalten dazu gesonderte Nachricht.  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 

Olaf Ernst 
Geschäftsstellenleiter 
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